
„Der Rat der Stadt Sankt Augustin beschließt die dieser Niederschrift beigefügte Satzung der 
Stadt Sankt Augustin über die Unterhaltung und Benutzung von Übergangsheimen für die 
vorläufige Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen (Unterbringungssatzung für 
ausländische Flüchtlinge).“ 
 


